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B e w e i s m i t t e l ,  d i e  w ä h r e n d  d e r  
S t r a f t a t  e n t s t a n d e n  s i n d  o d e r  
b e n u t z t w u r d e n , werden unter eindeutiger Be
zeichnung oder Beschreibung solcher Einzelheiten im Protokoll so 
aufgeführt, daß eine spätere Identifizierung jederzeit möglich 
ist und seitens Beschuldigter keine Behauptungen begründet 
werden können, es wurden bei der gerichtlichen Hauptverhand- 
lung andere oder veränderte Beweismittel vorgelegt.
Bei Dokumenten muß, wenn der Vorhalt oder die Vorlage nicht 
geschlossen erfolgen, genau im Protokoll vermerkt sein, von 
welcher Seite, welcher Abschnitt von - bis verwendet wurde, 
wenn nicht das wörtliche Zitat ins Protokoll aufgenommen wird.

Das Beweismittel selbst darf auch nicht durch Vermerke Be
schuldigter verändert werden, die die Vorlage in der Be
schuldigtenvernehmung betreffen.
Ist eine solche Bestätigung zur Absicherung erforderlich, sol-
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len Kopien oder Fotoaufnahmen angefertigt werden und diese vom 
Beschuldigten zur Bestätiguhg^der Vorlage benutzt werden. Es 
ist zu vermerken, daß <sedt«̂ tt§: des Beschuldigten die Überprüfung 
mit dem Original, vor ge hyommen worden ist. Die Kopien oder 
Fotoaufnahmen wer4en! als Anlage Bestandteil des Protokolls 
der Beschuldigtenvernehmung.
Anschließend enthält das Protokoll die Aussage des Beschuldig
ten zum Beweismittel.
Bei mehrfacher Verwendung eines bereits vorgelegten Beweis
mittels genügt im Protokoll ein eindeutiger Hinweis auf das 
bereits in anderem Zusammenhang vorgelegte Beweismittel.
Durch diese Verfahrensweise wird gewährleistet, daß bei 
Durchführung aller erforderlichen Absicherungen das Beweis
mittel im unveränderten Zustand als Original zur Hauptverhand
lung vorgelegt werden kann.

Handelt es sich bei den Beweismitteln um D o k u m e n t e ,  
d i e  i m  E r g e b n i s  v o n  E r m i t t l u n g s 
h a n d l u n g e n  e n t s t a n d e n  s i n d ,  kann bei 
sonst analoger Verfahrensweise auf dem Dokument die Kenntnis-


